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Das Kinder- und Jugendhilfewei-
terentwicklungsgesetz (KICK) 
hat einige Neuerungen in der 

Jugendhilfe eingeführt, die nun im Rah-
men der Praxis umzusetzen sind. Auch 
die Bundeskonferenz für Erziehungsbe-
ratung hat die Novellierung zum Anlass 
genommen, mit mehreren Empfehlun-
gen zur Umsetzung der Intentionen des 
SGB VIII beizutragen. In diesem Heft 
nimmt die Stellungnahme „Direkte In-
anspruchnahme, Gebührenfreiheit und 
Eingliederungshilfe“ drei Regelungsbe-
reiche auf, durch die Erziehungsbera-
tung direkt in ihrer Praxis betroffen ist. 
Dabei ist insbesondere erfreulich, dass 
der Gesetzgeber auch künftig die direk-
te Inanspruchnahme der Erziehungs-
beratung durch die Familien gesichert 
sehen möchte. Thematisch verbunden 
ist der bke-Hinweis zu „Einnahmen 
von Erziehungsberatungsstellen“. Der 

Gesetzgeber wünscht weiterhin die 
Gebührenfreiheit für diese Leistung; 
dadurch sind mögliche Einnahmen von 
Beratungsstellen sehr begrenzt. Einen 
wichtigen Anstoß für die fachliche 
Praxis der Jugendhilfe gibt der neue 
Paragraph 8a, der dem Schutzauftrag 
bei Kindeswohlgefährdung gewidmet 
ist. Die bke hat dazu Empfehlungen zur 
Umsetzung in der Erziehungs- und Fa-
milienberatung erarbeitet. Sie werden 
zusammen mit Textbausteinen zu den 
künftig abzuschließenden Vereinbarun-
gen sowie einer Operationalisierung 
der „Gewichtigen Anhaltspunkte“, die 
künftig eine Risikoabschätzung auslö-
sen sollen, in einer eigenen Broschüre 
publiziert. Die Beratungsstellen erhal-
ten sie zusammen mit dieser Ausgabe 
der „Informationen für Erziehungsbera-
tungsstellen“.

Das Thema Erziehungsberatung hat 
nicht nur in der Öffentlichkeit zuneh-
mend Aufmerksamkeit auf sich gezo-
gen. Auch Fachkräfte und Fachveran-
staltungen setzen sich verstärkt damit 
auseinander. Die Bundeskonferenz für 
Erziehungsberatung hat nun Eltern-
trainings, die inzwischen in vielfacher 
Zahl angeboten werden, in den Blick 

genommen und Kriterien entwickelt, an 
Hand derer die Stärken und Schwächen 
einzelner Programme deutlich werden 
können. Sie erleichtern so den geziel-
ten adressatenbezogenen Einsatz der 
Trainings.

Im EB-Forum nimmt Alfons Aichin-
ger unter dem Titel „Die Sehnsucht 
des kleinen Bären“ die Situation von 
Kindern in Scheidungskonflikten auf. Er 
kann eindrucksvoll zeigen, wie der psy-
chodramatische Interventionsansatz mit 
Tierfiguren ein besseres Verständnis 
des Verhaltens der Kinder ermöglicht.

Derzeit wird vom Bundesjustizminis-
terium das Gesetz über die Freiwillige 
Gerichtsbarkeit (FGG) grundsätzlich 
überarbeitet. Die Bundeskonferenz für 
Erziehungsberatung hat zu einzelnen 
Bestimmungen, die die Arbeit der 
Erziehungsberatung und die Möglich-
keiten der Mediation betreffen, Stel-

lung genommen. 
Wir präsentieren 
eine Zusammenfas-
sung der Ergebnisse 
einer Untersuchung 
der Bundesarbeits-
gemeinschaft für 
Familienmediation 
(BAFM). Speziell 
auf die Belange der 
Erziehungs- und Fa-

milienberatung abgestimmt ist die neu 
entwickelte „Weiterbildung zum/zur Fa-
milienmediator/in bke“. Sie setzt eine 
bereits erworbene Zusatzqualifikation 
für die Erziehungsberatung voraus und 
kann auf dieser Basis konzentriert die 
Besonderheiten der Mediation vermit-
teln.

In diesem Jahr 2006 kann die Erzieh-
ungsberatung ihr 100-jähriges Jubiläum 
begehen: 1906 wurde in Berlin die ers-
te Einrichtung gegründet, die „Erzieh-
ungsberatung“ in ihrem Namen trägt. 
Die bke nimmt dies zum Anlass für 
besondere Aktivitäten. Sie ermöglicht 
langjährig in der Erziehungsberatung 
tätigen Fachkräften die Zusatzbezeich-
nung „Erziehungs- und Familienbera-
ter/in bke“ zu erwerben und sie schafft 
Sonderbedingungen, die es Beratungs-
stellen erleichtern, das Gütesiegel „Ge-
prüfte Qualität“ zu erwerben. Es wäre 
schön, wenn beide Angebote bereits 
bis zur Wissenschaftlichen Jahresta-
gung, zu der Bundespräsident Prof. Dr. 
Horst Köhler aus Anlass des Jubiläums 
die Schirmherrschaft übernommen hat, 
aufgenommen würden. Wir laden herz-
lich nach Berlin ein!
Klaus Menne
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